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Einleitung in die Gesamtdarstellung

I. Problemstellung

In der Praxis des internationalen Wirtschaftsverkehrs findet sich häufig
folgende Fallkonstellation: Eine ausländische Gesellschaft hat eine deutsche
Tochtergesellschaft, die zahlungsunfähig wird. Die ausländische herr-
schende Gesellschaft soll daraufhin im Wege der Konzernhaftung in An-
spruch genommen werden. Eine Vielzahl von Konzernen ist grenzüber-
schreitend tätig mit der Folge, dass Tochtergesellschaften und Muttergesell-
schaft ihren Sitz in verschiedenen Mitgliedstaaten haben. Kann eine abhän-
gige Konzerngesellschaft die gegen sie gerichteten Forderungen nicht oder
nicht vollständig befriedigen, ist unter gewissen Voraussetzungen ein Zu-
griff auf die herrschende Konzerngesellschaft möglich. Die Durchsetzung
von Ansprüchen gegenüber der herrschenden Gesellschaft über die Grenze
hinweg ist Ausgangspunkt für die Untersuchung folgender mit der Konzern-
haftungsproblematik eng verbundener, aber kaum beachteter Fragestellun-
gen: Sind inländische Gerichte für Klagen gegen die im Ausland ansässige
Muttergesellschaft international zuständig? An welchen Gerichtsständen
können eine inländische Tochtergesellschaft, ihre außenstehenden Aktionäre
und Gläubiger Ansprüche gegenüber der ausländischen Muttergesellschaft
geltend machen? Stehen der Vollstreckung einer vor einem inländischen
Gericht erstrittenen Entscheidung im Ausland Hindernisse entgegen?

Gegenstand der Untersuchung ist demnach die international-prozessrecht-
liche Behandlung von Konzernsachverhalten in Europa, wobei die interna-
tionalkompetenzrechtliche Anknüpfung konzernhaftungsrechtlicher Streitig-
keiten im Vordergrund steht.1 Das Problem der verfahrensrechtlichen
Durchsetzung von Haftungsansprüchen über die Grenze hinweg bekommt
immer größere praktische Bedeutung, je enger die internationale Vernetzung
und Verschachtelung der gesellschaftsrechtlichen Beziehungen werden.2 Die
Fälle werden aufgrund der wachsenden internationalen Unternehmensver-
flechtungen immer zahlreicher.3 Dabei droht gerade bei internationalen
Sachverhalten die Gefahr, dass das Verfahrensrecht zum Störfall wird. Denn

1 Der Begriff der „internationalen Konzernhaftung“ wird hier im Sinne einer
gruppenspezifischen Haftung bei grenzüberschreitenden Unternehmensverbindungen
gebraucht. International sind die zu regelnden Sachverhalte.

2 Siehe zum Begriff Geimer, in FS Schippel, S. 869.



der Wert eines Anspruchs hängt weitgehend von seiner Durchsetzbarkeit
ab.4 Voraussetzung des Schutzes der vom Konkurs der inländischen abhän-
gigen Gesellschaft betroffenen Interessen ist nicht allein die kollisionsrecht-
liche Geltung der deutschen konzernrechtlichen und allgemeinen Haftungs-
grundsätze, sondern auch die internationale Durchsetzbarkeit der konzern-
rechtlichen und der auf Durchgriffs- und Vertrauenshaftung beruhenden An-
sprüche, was wiederum primär dadurch bestimmt ist, ob ein inländischer
Gerichtsstand begründet ist. „Recht zu haben ist eine schöne Erkenntnis,
Recht zu bekommen dagegen ein schwieriges Geschäft.“5

Das Thema der verfahrensrechtlichen Durchsetzung von Konzernhaf-
tungsansprüchen in Europa hat in der deutschen Literatur nur vereinzelt Be-
achtung gefunden. In Frankreich findet nahezu keine Diskussion statt. Man-
gels einheitlicher Regelung der Konzernhaftung finden sich Stellungnahmen
nur sporadisch. International umstritten ist die kollisionsrechtliche Einord-
nung der Haftungsansprüche. Wichtiger als die Frage des anwendbaren
Rechts als solche oder zumindest ebenso wichtig sind aber die Auswirkun-
gen bezüglich der Möglichkeit, diese Ansprüche einzuklagen oder vollstre-
cken zu lassen.6 Ansonsten droht möglicherweise ein „Ende der Konzern-
haftung in ‚internationalen‘ Fällen“.7

Die Untersuchung beschäftigt sich daher mit den prozessualen Hürden der
internationalen Rechtsverfolgung, die erhebliche Hindernisse für die Kläger
bedeuten können, wobei im Vordergrund die internationale Zuständigkeit
steht. Darüber hinaus soll auch auf Fragen der Urteilsanerkennung und -voll-
streckung eingegangen werden.8 Das Konzernrecht dient in erster Linie als
Schutzrecht für die abhängige Gesellschaft, die Minderheitsgesellschafter
und die Gläubiger der abhängigen Gesellschaft.9 Gegenüber ausländischen
herrschenden Gesellschaften kann die Schutzfunktion im Regelfall nur, zu-
mindest aber sicherer gewahrt werden, wenn die Gerichte im Inland, vor al-
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3 Kindler, in FS Ulmer, S. 305; vgl. dazu auch Mankowski, EWiR Art. 5 EuGVÜ
1/98, 269, 270, der feststellt, dass „das Lieblingskind des deutschen Gesellschafts-
rechts, der qualifizierte faktische GmbH-Konzern, (. . .) allmählich in eine internatio-
nale Dimension (wächst).“

4 Nelle, S. 1; vgl. zudem zur Bedeutung des Gegenstands ausführlich S. 5 ff.
5 Bippus, GmbHR 2002, 951.
6 Vgl. Wick, S. 132; vgl. zu dieser Problematik auch Lemontey, RCDIP 68

(1979), 661, 667 f.
7 Vgl. den Titel des Aufsatzes von Zimmer, IPRax 1998, 187.
8 Vgl. zu anderen Bereichen des Internationalen Zivilverfahrensrechts, insbeson-

dere zur Zustellung und Beweisaufnahme sowie zum Schiedsverfahrensrecht:
Schack, in GS Sonnenschein, S. 705 ff.

9 BGH, Urt. v. 17.9.2001 – Bremer Vulkan – BGHZ 149, 10, 16; Emmerich/Son-
nenschein/Habersack, § 1 II 6, S. 8 f.



lem am Sitz der abhängigen Gesellschaft zuständig sind. Zum einen besteht
die Befürchtung, dass eine Klage auf der Grundlage deutschen Konzern-
rechts am Sitz des herrschenden Unternehmens im Ausland wenig erfolg-
reich ist,10 da der ausländische Richter mit der komplexen Materie wenig
vertraut ist, zum anderen besteht für den Kläger ein praktisches Interesse an
einem Gerichtsstand im Inland, um einen höheren Zeit- und Kostenaufwand
zu vermeiden, der häufig mit einem Auslandsprozess verbunden ist.11 Hinter
alldem steht damit das Ziel einer effizienten Verteilung der Rechtspre-
chungsfunktionen; die Rechtsnormen sollen schnell, kostengünstig und mög-
lichst fehlerlos durchgesetzt werden. Die haftungsrechtlich zu beurteilenden
Aktivitäten sind vorwiegend im Sitzstaat der Tochtergesellschaft lokalisiert.
Es besteht eine Nähe und Vertrautheit der inländischen Gerichte, ferner
spricht die Tatsache der (vermutlichen) Anwendung von inländischem Recht
für den Einsatz dieser Gerichte.12 Darüber hinaus dürfte den Muttergesell-
schaften eine Verteidigung vor den Gerichten im Sitzstaat der Tochtergesell-
schaft im Prinzip kostengünstiger möglich sein als einem Gläubiger der
Gang vor ein Gericht am Sitz der herrschenden Gesellschaft, u. a. weil auf
das Erfahrungs- und Ressourcenpotential der Tochter zurückgegriffen wer-
den kann. Hinzu kommt die Absicht der herrschenden Gesellschaft, im euro-
päischen Ausland tätig zu werden; damit besteht das Wissen oder sogar eine
Einverständniserklärung mit dieser Rechtsordnung.13 Ferner hängen Klagen
gegen das herrschende Unternehmen häufig mit Klagen gegen die Tochter-
gesellschaft zusammen. All diese Umstände sprechen für die Zusammenle-
gung der Prozesse vor den Gerichten des Sitzstaates der Tochtergesellschaft.
Im Rahmen der Untersuchung soll daher auch darauf eingegangen werden,
ob sich diese Prämisse mit der Zielsetzung des europäischen Zivilverfah-
rensrechts vereinbaren lässt und ob diese Interessenabwägung sogar schon in
ähnlicher Weise vorgenommen wurde.

Für Fragen der internationalen Zuständigkeit und der Urteilsanerkennung
und -vollstreckung gilt in Europa die am 1. März 2002 in Kraft getretene
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO).14 Gesellschaftsrecht-
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10 So Beitzke, ZHR 138 (1974), 533, 537; Ebenroth/Offenloch, RIW 1997, 1,
12 f.; Kindler, in FS Ulmer, S. 305; Maul, AG 1998, 404.

11 Schack, IZVR, Rn. 200 ff.; Kindler, in FS Ulmer, S. 305; Maul, AG 1998,
404.

12 Vgl. zum anwendbaren Recht 3. Teil, S. 91.
13 Vgl. zu diesem Aspekt die Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs zum Ur-

teil des EuGH v. 17.6.1992, Rs. C-26/91 – Handte/TMCS – Slg. 1992 I-3967, 3986;
dazu Hartley, EurLRev 18 (1993), 506 ff.; Bischoff, JDI 120 (1993), 469 ff.

14 ABl. EG Nr. L 12 v. 16.1.2001, S. 1.


